
5.6 Männliche Sexualität imGefängnis
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Zusammenfassung
Der vorliegendeArtikel geht der Frage nach, in-
wieweit sich die Haftzeit auf das sexuelle Han-
delnvonMännernauswirkt.AlsAusgangspunkt
werdendie aktuellenRahmenbedingungenvor-
gestellt,wobei zunächst die gesetzlichenundor-
ganisatorischenRegelungen imBlickpunkt sind
und anschließend die – freiwilligen und unfrei-
willigen–Formenmännlicher Sexualität, die in
Haft möglich sind und stattfinden, dargestellt
werden. Der Forschungsstand zu diesem The-
ma zeigt sich als nicht ausreichend. Es gibt nur
wenige Untersuchungen, die Sexualität in Haft
zumThemahaben. Sie basieren in derRegel auf
einer kleinen Stichprobe, da eine größere Zahl
Befragterdurch strukturelleBesonderheiten für
ErhebungeninGefängnissennichterreichtwer-
den konnten. Es können daher bislang keine ge-
neralisierbaren Aussagen getroffen werden. Es
fehlen weiterhin Studien mit einer ausreichen-
denTeilnehmerzahl, diemittels geeignetenMe-
thoden zu validen Ergebnissen kommen. Der
Beitrag endet aufHandlungsempfehlungen, die
einigeBedingungenzurErmöglichungselbstbe-
stimmter partnerschaftlicher Sexualität in Haft
diskutieren und entsprechende Reflexion von
Politik und Gesellschaft einfordern.

Summary: Male Sexuality in prison
This article ponders how duration of impris-
onmentmay affect the sexual behavior ofmen.
As an initial point, the actual framework is
presented, consisting of firstly legal and orga-
nizational conditions and followed by volun-
tary and involuntary forms of male sexuality
as far as they are possible and take place in de-

tention. The state of research on this subject
shows to be insufficient. There are only a few
studies which tackle the sexuality in custody.
Usually they are based on a small sample be-
cause a greater number of respondents couldn’t
be reached due to structural particularities ex-
isting for surveys in prison.

Therefore, generalizable statements cannot
bemade so far. Studieswith a sufficient number
of participants, using suitablemethods for valid
results, are stillmissing.At the end of the article
recommendations for action are given, which
discuss some conditions for a self-determined
and fair sexuality in prison and which claim an
adequate contemplation by politics and society.

Ausgangslage

DieAuswirkungenvonvollzugsbedingterDe-
privation auf männliche Strafgefangene sind
trotz einzelner Studienergebnisse weiterhin
wenig erforscht. Dem Thema nahmen und
nehmen sich im englischen [1] und deut-
schen Sprachraum [2, 3] mehrere Autor_in-
nen an. Trotz einer gestiegenen Aufmerksam-
keit bleiben Fragen zu Qualität und Quan-
tität von konsensualen und erzwungenen se-
xuellen Handlungen unbeantwortet. Empiri-
sche Forschung steht vor der Schwierigkeit,
einen schambesetzten Bereich in solchen Set-
tings zu betrachten, der Aussagen der Be-
fragten oder ihre Selbstzeugnisse zu objekti-
vierbaren Kategorien generieren kann. Da in
den Haftanstalten in Deutschland die Inhaf-
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tierten für die meiste Zeit ihrer Unterbrin-
gung nach Geschlechtern getrennt unterge-
bracht sind, stellenautoerotischeHandlungen
oder (einvernehmliche)homosexuelle/gleich-
geschlechtliche Praktiken häufig die einzige
Möglichkeit für die Gefangenen dar, ihre se-
xuellen Bedürfnisse in Haft zu befriedigen
[3]. Langzeitbesuche bieten eine vollzugsor-
ganisatorisch mögliche Form zu ungestörtem
Zusammensein mit dem/der Ehepartner_in
oder anderen einvernehmlichen heterosexu-
ellen Kontakten, doch die Verfügbarkeit die-
ser Langzeitbesuchsräume ist in den Anstal-
ten der Bundesrepublik relativ gering. Medial
aufgegriffene Fälle von gewaltsamen sexuel-
len Handlungen, die teilweise einhergingen
mit Körperverletzungen und Erniedrigungen
von Inhaftierten und im Rahmen länger an-
haltender Übergriffe teilweise zu Tötungen
von Strafgefangenen führten, lenkten zudem
das Augenmerk auf Fragen von (sexualisier-
ter) Gewalt hinter Gittern [4].

Gesetzliche und organisatorische
Rahmenbedingungen

Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist als Teil
derStrafvollstreckungeinhoheitlicherAuftrag
und wird in den Bundesländern in Justizvoll-
zugsanstalten (JVAen) durchgeführt. Grund-
lage sind je nach Vollzugsart das bundesein-
heitliche Strafvollzugsgesetz (StVollzG), die
inzwischen inmehrerenLändern eingeführten
Landesvollzugsgesetze oder bei der Strafvoll-
streckung an Jugendlichen und Heranwach-
senden das Jugendgerichtsgesetz ( JGG) und
dieVollzugsgesetze fürden Jugendstrafvollzug.

Bei allen Unterschieden in den vorliegen-
dennormativenBestimmungenzeigendieVoll-
zugsgesetze insgesamt eine Orientierung am
Ziel der Erziehung der Inhaftierten. Für den
Jugendstrafvollzug wird in den meisten Voll-
zugsgesetzen auf Landesebene das allgemeine
Ziel formuliert, »den Gefangenen zu befähi-
gen, künftig in sozialer Verantwortung ein Le-

ben ohne Straftaten zu führen« [5]. Die Auf-
gabe des Schutzes der Allgemeinheit vor wei-
teren Straftatenwurde in denGesetzen für den
Jugend- undErwachsenenvollzugmeist gleich-
rangigaufgenommen, teilweisewurdedieseRe-
gelung inzwischenwieder aufgehoben, teilwei-
se wird die Schutzfunktion vorrangig benannt.

DieGestaltungsmaximendesStrafvollzugs
basierenaufdenGrundsätzender§§3und4St-
VollzGundbetonendiePrinzipienderAnglei-
chung an die allgemeinen Lebensverhältnisse
außerhalb des Strafvollzuges, das Wirken ge-
gen schädliche Haftfolgen und den Eingliede-
rungsgrundsatz. Somit sindwesentliche, allge-
meine»Wegweiser« für dieAusgestaltung des
Vollzugs formuliert [6]. Unabhängig von die-
sen Grundsätzen der Vollzugsgestaltung blei-
ben Fragen der Sexualität in Haft weitgehend
unbeantwortet. Gerade für den geschlossenen
Vollzug, der in Deutschland weiterhin der Re-
gelvollzug ist, bleibt die fehlende Möglichkeit
von einvernehmlichen sexuellen Handlungen
für viele Gefangene ein zusätzliches Haftübel.

Inwieweit Fragen der sexuellen Bildung
oder der Unterstützung der Entwicklung ei-
ner sexuellen Identität innerhalb der Gestal-
tungsgrundsätzemöglich sind, wird von vielen
Autor_innen meist nur am Rande diskutiert.
Dass ein »Knastzölibat« [7] in der Regel ei-
nen für die Betroffenen belastenden Zustand
und ein zusätzliches Haftübel darstellen, wird
in der Literatur bejaht [2].

Fragen zur sexuellen Bildung in Haft wer-
den hingegen selten diskutiert. Die Curricula
derGefängnisschulen schließen dieseThemen
nichtein, sondernorientierensichandenLehr-
planinhalten,die fürdasErreicheneinesSchul-
abschlusses relevant sind [8]. Sexualität ist
eher Gegenstand in Einzelgesprächen mit So-
zialarbeiter_innen und insbesondere mit den
Psycholog_innen der Haftanstalten. Bei Sexu-
alstraftätern im Rahmen von Trainingssitua-
tionen oder sozialtherapeutischen Angeboten
beispielsweise zur Deliktaufarbeitung.

Die Belegungszahlen derAnstalten sind in
den letzten Jahren rückläufig (siehe Tabelle 1).
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Dennoch sind einige generalisierende Aussa-
gen zu den Insassen der deutschen Anstalten
möglich: Diemeisten Inhaftierten sindmänn-
lich, zwischen 21 und 50 Jahre alt und verbü-
ßen eine Freiheitsstrafe unter fünf Jahren.

Formenmännlicher Sexualität
im Strafvollzug

Die Forschungen zeichnen ein uneinheitli-
ches Bild der Zustände in Haft. Während

Selbstzeugnisse wie beispielsweise die Gefan-
genenliteratur häufig von Inhaftierten publi-
ziert werden, die meist für den Vollzug über-
durchschnittliche Bildungsabschlüsse aufwei-
sen [2], gestalten sich quantitativ verwertbare
Forschungsvorhaben im geschlossenen Voll-
zug aufgrund des Zugangs [10] als schwie-
rig. Wenn größere Stichproben der Inhaftier-
ten mittels Fragebögen erreicht werden, zeigte
sich in früheren Forschungen, dass teilweise
der intellektuelle Zugang nicht bei allen Inhaf-
tierten ausreichte, um die Fragen zu erfassen

Strafgefangene nach Geschlecht, Alter und Art des Vollzugs, voraussichtliche Vollzugsdauer

Strafgefangene/Vollzugsdauer
Stichtag jeweils 31. März

2011 2012 2013 2014

Strafgefangene insgesamt 60 067 58 073 56 641 54 515

Nach dem Geschlecht

Männer 56 746 54 765 53 433 51 419

Frauen 3 321 3 308 3 208 3 096

Nach dem Alter

14 bis unter 18 Jahre 587 581 518 500

18 bis unter 21 Jahre 3 110 2 916 2 748 2 341

21 bis unter 30 Jahre 19 186 18 432 17 801 16 658

30 bis unter 50 Jahre 29 536 28 494 27 837 27 191

50 Jahre und älter 7 648 7 650 7 737 7 825

Nach der Art des Strafvollzugs

Geschlossener Vollzug 50 307 48 451 47 374 45 574

Offener Vollzug 9 760 9 622 9 267 8 941

Freiheitsstrafe 53 464 51 811 50 631 49 097

Jugendstrafe 6 099 5 796 5 518 4 910

Sicherungsverwahrung 504 466 492 508

Nach der voraussichtlichen Vollzugsdauer

bis unter 3 Monate 6 165 5 852 5 716 5 854

3 Monate bis einschließlich 1 Jahr 19 876 19 180 18 835 18 345

mehr als 1 bis einschließlich 5 Jahre 26 273 25 680 25 065 23 583

mehr als 5 bis einschließlich 15 Jahre 5 201 4 864 4 539 4 272

lebenslang 2 552 2 497 2 486 2 461

Tab. 1: Strafvollzug (2011–2014) – Strafgefangene nach Geschlecht, Alter und Art des Vollzugs, voraus-

sichtliche Vollzugsdauer [9]
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und sinngerecht zubeantworten [11]. Schließ-
lich stellt sich die Frage, inwieweit Antworten
durch»Thematisierungstabus«oder»Selbst-
darstellungsstrategien« [2] verzerrt werden.

Übereinstimmend geht die Forschung von
einem Teil der Inhaftierten aus, der während
der Haft keine sexuelle Aktivität zeigt. In der
Untersuchung von Konrad Weller [11], der
353 Strafgefangene imDDR-Vollzug befragte,
gaben 38% der Männer an, auf jegliche sexu-
elle Handlungen zu verzichten. Autoerotische
Handlungen gaben in der Untersuchung von
Weller etwa dieHälfte der Befragten an,wobei
die Form der Unterbringung in großen, von
zahlreichenGefangenenbelegtenHafträumen
zu einem weitgehenden Fehlen von Privat-
sphäre und einer Form von Asexualität führen
kann. Unklar ist, inwieweit die Antworten in
den inzwischen vorherrschendmit Einzelhaft-
räumen ausgestattetenHaftanstalten ausfallen
würden, in denen häufig Fernsehapparate und
häufig auch Zeitschriften mit sexualisierten
Inhalten verfügbar sind [11]. Nicola Döring
[2] weist darauf hin, dass Phasen sexueller
Enthaltsamkeit auch außerhalb des Vollzuges
nicht ungewöhnlich seien, undBarth [3] zeigt,
dass ein erheblicher Teil der Gefangenen be-
reits vor der Inhaftierung allein lebte und teil-
weise keine festen Partner_innen hatten. In
einer Darstellung von internationalen Studi-
energebnissen weist Barth unter anderem auf
die Darstellung eines Nachlassens der Libido
im Vollzug hin [10].

Verbreitet scheinen Handlungen zu sein,
welche die Inhaftierten an sich selbst vorneh-
men. Masturbation wird in den Studien regel-
mäßig angegeben, teilweise unterstützt durch
entsprechende Bilder oder hergestellte Acces-
soires, die die Handlungen unterstützen.

Einvernehmliche heterosexuelle Kontakte
sind im Vollzug in der Regel nur in Form
der sogenannter »Langzeitbesuche« möglich
[12]. In separaten Besuchsräumen können die
Inhaftierten ohne Beaufsichtigung und für ei-
ne längere Zeitdauer in einem ungestörten
Bereich mit ihren Besucher_innen zusammen

sein, wodurch sexuelle Handlungen möglich
werden [10]. In der Literatur werden die Er-
gebnisse vonLangzeitbesuchsprogrammenauf
das Anstaltsklima als überwiegend positiv be-
schrieben [10], auch wenn es in Einzelfällen
zu schweren Delikten in diesen Räumen kam,
wie im Jahr 2010 in der JVA Remscheid, wo
eineAngehörige ermordet wurde [13]. Infrage
gestellt werden diese Formen der unbewach-
ten Besuchsdurchführung durch Teile der Be-
diensteten und der Öffentlichkeit, wobei die
Auffassung vertreten wird, dass ein Gefäng-
nisaufenthalt eine Strafe sei und das Strafübel
durch diese Vergünstigung fehle [14].

Konsensuale heterosexuelleKontakte kön-
nen zudem durch (verbotene) intime Bezie-
hungen zwischenBedienstetenunddenmänn-
lichen Inhaftierten entstehen [2]. Da ein Be-
kanntwerden solcher Handlungen für die Be-
teiligten erhebliche persönliche negative Kon-
sequenzen hätte, ist zu erwarten, dass hier-
zu nur schwer valide Daten erhoben werden
können.

Seit längerem wird in deutschen und in-
ternationalen Studien die Verbreitung von ho-
mosexuellen Kontakten zwischen inhaftierten
Männern untersucht. Thomas Barth vermutet
einen Anstieg homosexueller Handlungen bei
längerer Inhaftierungsdauer [3, 10]. Insgesamt
scheint in allen deutschen Haftanstalten ein
Teil der Inhaftierten homosexuelle Kontakte
zupflegen. Inwieweitdie sexuelleOrientierung
bereits vor der Inhaftierung bestand oder als
Anpassungsmechanismus auf die Haftsituati-
on verstanden werden kann, ist umstritten.
Teilweise nutzen offen homosexuell auftreten-
deGefangene asymmetrischeRollenmuster, in
denen ein »männlicher« und ein »weibli-
cher« Part mit entsprechenden Aufgaben ver-
sehen wird. Der aktiv männlich auftretende
Gefangene kann so imGefängnis seine hetero-
sexuelle Identität beibehalten, während ledig-
lich der »weibliche« Inhaftierte »schwul«
ist, der sich mitunter fraulich kleidet und fri-
siert und »weibliche« Aufgaben wie das Put-
zen des Haftraumes übernimmt [2].
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Die sexuellen Kontakte zwischen Strafge-
fangenen können auch in Formen von Pro-
stitution erfolgen. Diese dient häufig dem Be-
schaffenvoninoffiziellen»Knastwährungen«
wie Tabak, Kaffee oderDrogen, demErlangen
vonSchutz durchkörperlich stärkereGefange-
neoder demRückzahlen vonSchulden [2, 15].
DieAIDS-HilfeNRWvermutet für den Straf-
vollzug eine »nicht geringe« Zahl potenziel-
ler Freier, auch wenn Homosexualität im Ge-
fängnis tabuisiert und verächtlich dargestellt
werde [15]. Inwiefern die Prostitution hinter
Gittern eine Form von einvernehmlichen Se-
xualkontakten inhaftierter Männer repräsen-
tiert, ist fraglich. Die vielfältigen Abhängig-
keitsverhältnisse innerhalb des Zwangskontex-
tes Strafvollzug lassen einzelnen Gefangenen
keine Wahlmöglichkeit und die Prostitution
bietet für sie den (alternativlosen) Zugang zu
ansonsten nicht verfügbaren Waren.

Die Daten zum Ausmaß von Prostitution
imVollzug stehen imWiderspruch zu anderen
Aussagen über das Sexualverhalten undweisen
somit auf einen weiteren Forschungsbedarf zu
dieser Frage hin. So vermutet Helen M. Ei-
genberg als Ergebnis einer Befragung unter
Bediensteten eines Gefängnisses in den USA,
dass sich etwa ein Viertel der Inhaftierten pro-
stituiert. Die Fragen, ob dies freiwillig oder
zur Erlangung von Schutz geschehe, wurden
jeweils von 93% bejaht, obwohl die Aussagen
im Widerspruch zueinanderstehen [16].

Angesichts der genannten Formen sexuel-
ler Kontakte stellt sich die Frage nach gesund-
heitlicher Prävention und der Maximierung
des Infektionsschutzes. Das Risiko der Über-
tragung vonKrankheitenwirddurchdie unge-
schützte Ausübung bestimmter Sexualprakti-
ken oder die gemeinsame Nutzung von Sprit-
zen erhöht. Die teilweise praktizierte Abga-
be von Kondomen oder Spritzen ist dennoch
in der Öffentlichkeit und unter den Bediens-
teten nicht unumstritten, teilweise wird ein
»Sodom und Gomorrha« [15] hinter Git-
tern vermutet, welches dadurch noch verstärkt
werde.

Problematisch ist der Zugang zum For-
schungsfeld in der »totalen Institution« [17]
des Gefängnisses. Der Vollzug beschränkt das
autonomeHandeln der Insassen allumfassend,
Zeit und Raum werden separiert [18]. Die
Institution erfüllt ihre Aufgaben des Über-
wachens und Strafens [19] mittels eines Sys-
tems von Maßnahmen, die den individuellen
Bedürfnissen der Insassen in der Regel entge-
genstehen und das eigene funktionale Beste-
hen gewährleisten. Dementsprechend erschaf-
fen sich die Insassen eigene Räume,Hierarchi-
en, sprachliche Codes usw., um ein Minimum
an Individualität und Autonomie zu erlan-
gen. Dieser Prozess der Anpassung wird als
Subkultur bezeichnet. Sie sichert nach Erving
Goffmanals»Unterleben«der Institutiondas
Überleben in diesem Zwangskontext. Mittels
subkulturellen Handlungen eröffnen sich die
Gefangenen Zugang zu den Dingen, die ih-
nen aufgrund von Sicherheits- oder anderen
Fragen vorenthalten werden. In allen Gefäng-
nissen finden sich offiziell verbotene Gegen-
ständeundVerhaltensweisen.Unabhängig von
den normativen Bestimmungen verfügen In-
sassen über einRepertoire anHandlungen, um
sich mit den Dingen zu versorgen, die sie be-
nötigen [17].

Zugleich sind alle subkulturellen Aktivi-
täten verboten und mit einem Risiko für die
Insassen verbunden. Die Institution gewährt
lediglich im Fall von Wohlverhalten bestimm-
te Vergünstigungen und kann diese bei »Ver-
fehlungen« wieder entziehen. Die Inhaftier-
ten reagieren daher mit einem sogenannten
»Zweckverhalten«, um sich des Wohlwol-
lens der Verantwortlichen zu vergewissern [8].
Sie interpretieren ausgehend von den erleb-
ten Anforderungen des Vollzuges alle an sie
herangetragenen Wünsche und Aufgaben und
bemühen sich darum, diesen Interpretationen
gerecht zu werden. Die damit konfrontier-
ten Mitarbeiter_innen der Behörde, der Fach-
dienste (insbesondere des Sozialdienstes und
des Psychologischen Dienstes) oder der kri-
minologischen Dienste wissen daher häufig
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nicht, ob der Gefangene gerade ein vermeint-
lich gefordertes Verhalten zeigt. So stehen alle
Untersuchungen imVollzug vor einemDilem-
ma, das die ohnehin vorliegenden Probleme
von empirischer Sozialforschung hinsichtlich
des Antwortverhaltens verstärkt.

Insgesamt erscheint der Vollzug als Ort,
in dem es durch den erschwerten und für vie-
le Inhaftierte unmöglichen Zugang zu einver-
nehmlichen heterosexuellen Kontakten zu ei-
ner Deprivation kommt, zu einem Gefühl von
Benachteiligung [2]. Nach Döring führen die
institutionellen Gegebenheiten zu Vereinsa-
mung und Frustration, was den Vollzugsalltag
letztlich belaste, da die Inhaftierten destrukti-
ve Verarbeitungsmuster zeigten. Inwieweit die
sexuelle Deprivation in Haft letztlich zu einer
temporärenOrientierung an gleichgeschlecht-
lichen sexuellen Praktiken führt, ist in der Li-
teratur umstritten [2].

Das destruktive Verhalten in Haft zeigt
sich im sexuellen Bereich in Übergriffen auf
Mitinhaftierte. Vor allem der Foltermord von
Siegburg (2006) führte zu einer bundeswei-
tenAufmerksamkeit fürFragenvon (sexueller)
Gewalt hinter Gittern [4, 20, 21]. In einem
mehrfach belegten Haftraum der JVA Sieg-
burg hatten Inhaftierte einen anderen jungen
Mann geschlagen, erniedrigt und sadistisch
gequält, ihn vergewaltigt und schließlich getö-
tet. In mehreren Studien wurde das Ausmaß
der Gewalt hinter Gittern und damit auch
das Ausmaß der sexuellen Übergriffe erhoben.
Die Ergebnisse von Untersuchungen zeigen
im Hellfeld (also auf der Basis von Akten-
analysen, in denen gemeldete Vorkommnisse
erfasst wurden) ein hohes Gewaltniveau vor
allem im Jugendstrafvollzug [22]. Eine Un-
tersuchung aus dem sächsischen Jugendvoll-
zug ergab für den Zeitraum von einem Jahr
und neun Monaten insgesamt 94 aktenkundi-
ge Gewalttaten [23]. Das Dunkelfeld von Ge-
walthandlungen im deutschen Vollzug wurde
in zwei Studien des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen und des Insti-
tuts für Kriminologie der Universität zu Köln

erhoben [23]. Anhand von selbstberichteten
Handlungen, die auf Basis eines Fragebogens
ermittelt wurden, konnte in beiden Studien
ein hohes Ausmaß von Gewalthandlungen im
Jugendstrafvollzug Deutschlands gezeigt wer-
den. Die Kölner Studie ermittelte, dass in den
drei Monaten vor der Befragung etwa vier von
fünf Inhaftierten sowohl Täter als auch Opfer
waren. Hierbei wurde insbesondere physische
Gewalt ausgeübt.

PhysischeGewalt wird besonders imMän-
nervollzug verbunden mit sexueller Ernied-
rigung der Opfer. Orale oder anale Penetra-
tionen gegen den Willen der Opfer, das Ein-
führen von Gegenständen in das Rektum, der
Zwang gegenüber dem Opfer, Exkremente,
verdorbene oder ungenießbare Speisen oder
Erbrochenes zu sich zu nehmen und andere
Formen von sexueller und physischerDemüti-
gunggehörendazu.Diese sind imRahmenvon
empirischer Sozialforschung in ihremAusmaß
und der Qualität der Handlungen im Dun-
kelfeld kaum zu erheben. Häufig werden die
Taten erst bekannt, wenn die Opfer aufgrund
der Handlungen verstarben oder sie sich an
das Personal der Anstalt wenden. Der Vikti-
misierung von Männern im Vollzug versucht
man anstaltsintern durch die gesonderte Un-
terbringung von bestimmten Personengrup-
pen wie Sexualstraftäter oder bereits zu Op-
fern gewordene Inhaftierte in separaten Sta-
tionen oderGebäuden gerecht zuwerden.Das
schließt jedoch neuerliche Hierarchiebildun-
gen in den separierten Bereichen nicht aus, wo
aus einzelnen Opfern nunmehr Täter werden
[23].

Zu den sexuellen Übergriffen im Vollzug
zählenauchdiequantitativ seltenvorkommen-
den Übergriffe von Gefangenen auf Bediens-
tete [24]. Öffentlich diskutierte und medial
aufbereitete Fälle von Vergewaltigungen im
Vollzug geschahen beispielsweise in Celle im
Jahr 1996, als ein Strafgefangener zunächst ei-
ne Sozialarbeiterin vergewaltigte und danach
die Anstaltsleiterin, die sich als Ersatzgeisel
angeboten hatte [24]. Seltener scheinenÜber-
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griffe von Bediensteten auf Inhaftierte statt-
zufinden. Die Untersuchung von Barth ergab
einzelne Selbstauskünfte übermeist verbale se-
xuelle Belästigung, allerdings wurde auch eine
Vergewaltigung berichtet [10]. Die Gefange-
nen gaben in dieser Studie sehr häufig an, die
betreffenden Übergriffe aus Scham oder aus
Angst nicht gemeldet zu haben. Da jedoch
die Anzahl der Befragten ausgesprochen ge-
ring war (die Frage zurMeldung von Vorfällen
beantworteten lediglich 15 Inhaftierte), sind
die Ergebnisse nicht generalisierbar, sondern
sollten in weiteren Studien quantitativ und
qualitativ überprüft werden.

Handlungsempfehlungen

Sexualität ist in der Haft stark eingeschränkt.
Während in der Öffentlichkeit diese Tatsa-
che als eine legitime Haftfolge hingenommen
wird, leiden viele Gefangene unter der Haft
insbesondere unter dem Fehlen der Möglich-
keiten, selbstbestimmt sexuelle Kontakte an-
zubahnen und durchzuführen und unter dem
SettingdesZwangskontextes, der viele Lebens-
bereiche stark einschränkt. Die Frage nach
Lösungen dieses Problems wird sehr unter-
schiedlich diskutiert. Einzelne Autoren ver-
weisen darauf, dass der Vollzug an sich nicht
zu reformieren sei und daher abgeschafft wer-
den müsse [25, 26]. Sexualität und andere
Formen des einvernehmlichen intimen Bei-
sammenseins als menschliches Grundbedürf-
nis findet im Gefängnisalltag kaum geeignete
Räume. Die Infantilisierung von jugendlichen
und erwachsenen Männern (und Frauen) in
Haft findetebenauchinderNegationsexueller
Bedürfnisse ihren Ausdruck. Für den Jugend-
strafvollzug ist derzeit zu konstatieren, dass die
Zahlen der Jugendlichen deutlich rückläufig
sind und ihrAnteil in vielen Jugendstrafanstal-
ten gering ist. Hier werden häufig Haftstrafen
an Heranwachsenden über 18-jährigen Men-
schen vollstreckt. So scheint der Strafvollzug
als ultima ratio, als letzte mögliche Konse-

quenzund somit alsAusnahme juristischerRe-
aktion auf deviantes/abweichendes Verhalten
von Jugendlichen geworden zu sein. Eine Ab-
schaffung des Vollzuges für Heranwachsende
und erwachsene Männer steht nicht bevor, so-
dass die Fragen des Umgangs mit männlicher
Sexualität in dieser Institution weiterverhan-
delt werden müssen.

Als gangbares, aber in Einzelfällen risiko-
behaftetes Instrument erscheint der Langzeit-
besuch. Aus Sicht der Vollzugsbediensteten
birgt die unüberwachte Zusammenkunft von
Menschen im Vollzug allerdings erhebliche
Risiken, die nicht nur in tätlichen Übergrif-
fen, sondern auch im unerlaubten Einbringen
von verbotenen Sachen wie Drogen beste-
hen. Positive soziale Effekte eines Langzeitbe-
suches werden deshalb häufig durch sich an-
schließendekörperlicheDurchsuchungenwie-
der zunichtegemacht.

ImSinnedervollzuglichenGesundheitsprä-
vention ohne eventuelle Stigmatisierungen soll-
te die anonymeAbgabe vonKondomen ermög-
lichtwerden.BegleitetwerdenkanndieseAbga-
be von Aufklärungsinitiativen. Angesichts der
diagnostizierbarenBildungsdefizite vieler Straf-
gefangener sind auch Defizite im Bereich der
sexuellen Bildung wie möglicher Infektionsrisi-
ken festzustellen. Entsprechende Programme in
den Anstalten können hier ansetzen und zum
Gesundheitsschutz beitragen. Dabei erscheint
es sinnvoll, von einem salutogenetischen An-
satz auszugehen. Salutogenese bezeichnet das
Konzept, eher die Prozesse der Entstehung von
Gesundheit (als von Krankheiten) zu betrach-
ten [13]. Eine entsprechende Aus- und Wei-
terbildung von Bediensteten in den Anstalten
erscheint erforderlich [10]. Hier sind vor allem
die Landesjustizverwaltungen aufgefordert, die
entsprechenden Angebote vorzuhalten.

Die Möglichkeit, Männer und Frauen im
Strafvollzuggemeinsamunterzubringenundso-
mit denVollzug in dieserHinsicht an die Reali-
tät außerhalb der Gitter anzugleichen, scheitert
in der Realität häufig an Fragen der Sicherheit
unddesSchutzesderFrauen.Befürchtetwerden
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Prostitution, Scheinehen oder andere Formen
des Zusammenlebens, die Frauen in besondere
Abhängigkeitsverhältnisse bringen und die in-
stitutionell kaum zu verhindern wären [27].

Um alle Belange der Zwangssituation zu
minimieren, bieten sich Vollzugslockerungen
an. Die Vollzugsgesetze sehen begleitete oder
unbegleiteteMöglichkeitendesVerlassensder
Anstalten (z. B. unbegleitete Ausgänge, be-
gleitete Ausführungen oder den offenen Voll-
zug) vor, wenn keine Missbrauchsgefahr be-
steht. Hierzu zählt der Gesetzgeber insbe-
sondere, dass die Lockerungen nicht benutzt
werden dürfen, um neue Straftaten zu bege-
hen. Die Möglichkeiten zu Ausgängen, Aus-
führungen oder sogar Urlaub aus der Haft
werden unterschiedlich stark restriktiv einge-
schränkt. Da ein Verhalten niemals mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden kann, wird
die von den inhaftierten Männern beantrag-
te Lockerungen häufig aufgrund von Sicher-
heitsbedenken abgelehnt. Denkbar wäre ein
Stufenmodell der Haft, das zu einem ver-
antwortungsvollen Lockerungsmanagement
führt. TorstenKlemm schlägt vor, den verant-
wortlichen Anstaltsleitungen entsprechende
Anreizsysteme zuzugestehen, »die den Grad
der Bemühungen um Resozialisierung mess-
bar als Erfolgskriterium definieren« [27].
Spektakuläre Einzelfälle von missbräuchlich
genutzten Lockerungen, die teilweise zu gra-
vierenden Straftaten führten, tragen zusätz-
lich dazu bei, im Zweifel gegen eine Locke-
rung zu entscheiden. Ein Strafvollzug in frei-
en Formen ist derzeit kaum eingerichtet. Die-
se Vollzugsorganisation verzichtet auf Mau-
ern und die sonstigen äußerlich wahrnehm-
baren Sicherheitsanlagen. Die nötige innere
Sicherheit wird durch klare Strukturen herge-
stellt, sodass auch hier fraglich ist, inwieweit
sich Räume finden (sollen), in denen selbst-
bestimmte sexuelle Aktivitäten durchgeführt
werden können. Die Anzahl derartiger Pro-
jekte ist derzeit noch marginal, in Sachsen
gibt es für Jugendliche ein solches Projekt,
in Baden-Württemberg sind es zwei. Für er-

wachsene Inhaftierte ist diese Vollzugsform
im Moment nicht vorhanden.

Die Politik ist dazu aufgerufen, Vollzugs-
formen in anderen (west-)europäischen Län-
dern zur Kenntnis zu nehmen, in denen eine
Einweisung in den offenen Vollzug die Regel
ist und indenen vor allemeine familienfreund-
liche Vollzugsgestaltung angestrebt wird [28].

Da Strafvollzug in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung nicht nur den gesetzlichen
Auftrag der Wiedereingliederung (Resoziali-
sierung) zu erfüllen hat, sondern sein Strafcha-
rakter eine Generalprävention befördern soll,
finden die Belange von Inhaftierten meist kei-
nen Adressaten, der dies konsequent ändern
möchte. Strafvollzug soll in der öffentlichen
Meinung mehr/primär strafen, dazu wird die
Einschränkung der Sexualität gern in Kauf ge-
nommen. Gerhild Heuer zitierte schon 1978
die Bemerkung, Strafgefangene sollten arbei-
ten und nicht bumsen [14].

Da die Formen männlicher Sexualität wei-
terhin nicht in einem Maße erfasst sind, das
qualitativ und quantitativ stichhaltige und ge-
neralisierbare Aussagen zulässt, muss der unzu-
reichendeForschungsstandkritisiertundvoral-
lembehobenwerden.Geeignete differente/un-
terschiedliche Formen des Zugangs in die An-
stalten sind ebenso nötig wie triangulative Vor-
gehen,alsoderEinbezugganzunterschiedlicher
Methoden. Nur so können Aussagen getroffen
werden, die den Einzelfall ebenso im Blick be-
haltenwie sieKategorien vonHandlungenund
quantitative Aussagen erstellen können.
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